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1. Nachtrag zur Satzung der Pflegekasse der 

BKK VerbundPlus  
 
 

Die Satzung der Pflegekasse der BKK VerbundPlus vom 01. Januar 2015 wird wie folgt geändert: 

 

 

Artikel I 
 

§ 3 Verwaltungsrat 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt die Satzung und sonstiges autonomes Recht der Pflegekasse 

sowie in den übrigen durch Gesetz oder sonstiges maßgebendes Recht vorgesehenen Fällen. 

Dem Verwaltungsrat sind insbesondere folgende Aufgaben vorbehalten: 

1. alle Entscheidungen zu treffen, die für die Pflegekasse von grundsätzlicher Bedeutung sind, 

2. den Haushaltsplan festzustellen 

3. über die Entlastung des Vorstands wegen der Jahresrechnung zu beschließen (§ 47 Abs. 1 Nr. 7 

SGB XI) 

4. die Pflegekasse gemeinsam durch seine Vorsitzenden gegenüber dem Vorstand zu vertreten, 

5. einen leitenden Beschäftigten der Betriebskrankenkasse mit der Stellvertretung des Vorstandes 

zu beauftragen, 

6. den Vorstand zu überwachen, 

7. für jedes Geschäftsjahr zur Prüfung der Jahresrechnung gem.§ 31 SVHV über die Bestellung 

der/s Prüfer/s zu beschließen. Die Prüfung der Jahresrechnung beinhaltet die sich auf den ge-

samten Geschäftsbetrieb beziehende Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung. 

 

§ 4 Vorstand 

(1) Der Vorstand der Pflegekasse ist der Vorstand der Betriebskrankenkasse. Der Vorstand ver-

waltet die Pflegekasse und vertritt sie gerichtlich und außergerichtlich, soweit Gesetz und 

sonstiges für die Pflegekasse maßgebendes Recht nichts Abweichendes bestimmen. 
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(2) Der Vorstand erlässt Richtlinien über die Verwaltung der Pflegekasse. 

              
 
 
 

Artikel II 

 

    

Dieser Satzungsnachtrag tritt am Tag der Bekanntmachung, frühestens am 01.01.2017 in Kraft. Die 

Bekanntmachungen der Betriebskrankenkasse erfolgen durch Veröffentlichung im Internet unter 

www.bkk-verbundplus.de, nachrichtlich durch 2-wöchigen Aushang in den Geschäftsstellen oder 

durch Veröffentlichung in der Mitgliederzeitschrift. 

  

Die Bekanntmachung gilt mit Ablauf des ersten Tages der Veröffentlichung im Internet als vollzo-

gen. Die Veröffentlichung im Internet erfolgte am 23.01.2017. 

 

Der Satzungsnachtrag wurde am 12.12.2016 vom Verwaltungsrat beschlossen 

 

 

 

 

12.12.2016                   _______________________             _______________              

Datum                     Verwaltungsratsvorsitzender               Vorstand  


